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Das Wirkpotential wird dabei neben der 
Dosis, Expositionsdauer und Häufigkeit vor 
allem durch die physikalisch-chemischen 
Eigenschaften des Schadstoffes, wie die 
Wasserlöslichkeit, Größe und der Zusam-
mensetzung, beeinflusst (Bild 2). Eine wie-
derholte Exposition kann zudem zu einem 
Gewöhnungs- bzw. Toleranzeffekt (Ver-
minderung der Empfindlichkeit) oder einer 
Wirkverstärkung z. B. durch im Körper ak-
kumulierende Substanzen führen [Michael 
und Dott, 2014].

Primärer Wirkungsort inhalativ aufge-
nommener Partikel ist der menschliche 
Respirationstrakt mit seinen Schleimhäu-
ten sowie dem komplexen Röhrensystem 
der Bronchien, Bronchiolen und Alveolen. 
Neben dem Gasaustausch (Alveolen) fun-
gieren die Bronchien auch als Filter, der die 
Lunge vor Fremdkörpern und Krankheits-
erregern schützt. Entsprechend ihrer Korn-
größe werden Partikel in unterschiedli-
chen Bereichen des Atemtrakts abgelagert 
(Bild  2), wo sie eine Zeit lang verbleiben, 
bis sie durch unterschiedliche Reinigungs-
mechanismen aus den Respirationswegen 
entfernt werden. Eine Überlastung die-
ser Reinigungsprozesse mit persistenten 
Fremdstoffen (z. B. Quarzpartikel, Asbest) 
kann von entzündlichen Veränderungen 
durch oxidativen Stress oder inflammato-
rische Prozesse bis hin zu kanzerogenen 
Effekten führen. Partikel mit einer Teilchen-
größe unter 0,1 µm können sogar die Ka-
pillarwände der Alveolen passieren und so 
in die Blutbahn gelangen, wo sie sich über 
den Blutkreislauf in periphere Zielorgane 
wie Gehirn, Herz, Leber oder Milz verteilen 
und dort übergeordnete Erkrankungen 
auslösen. Neben direkten gesundheitlichen 
Auswirkungen können, gerade im Bereich 
des Arbeitsschutzes, verzögerte Wirkungs-

effekte/Erkrankungen (z. B. Asbest) auftre-
ten. Hierbei sind symptomfreie Perioden 
von 15 – 30 Jahren (Schwankungsbereich 
10 – 60 Jahre) keine Seltenheit [Hagemeyer 
et al., 2006; Dott et. al., 2003], wodurch tä-
tigkeitsbezogene Schutzmaßnahmen und 
Informationen zum Wirkungsmechanismus 
an Bedeutung gewinnen. 

Für Einzelstoffe liegen im Arbeitsschutz 
in der Regel toxikologische Untersuchun-
gen und Gefährdungsabschätzungen 
vor, die als Grenz-, Richt- und Leitwerte 
in Gesetzen und Richtlinien verankert 
sind [Dott und Michael, 2010]. Im Fall der 
Tunnelbaustellen wird eine umfassende 
Gefährdungsabschätzung erschwert, da 
die Kombinationswirkung aus den Schot-
terpartikeln selbst (Quarzstaub, minerali-
sche Stäube) und dem daran gebundenen 
Schadstoffgemisch aus unterschiedlichen 
Einzelsubstanzen (Schwermetalle, Herbizi-
de, PAK, MKW usw.), noch weitestgehend 
unbekannt ist. Ein mögliches Zusammen-
wirken einzelner Substanzen kann der 
Summe der Einzelwirkungen, aber auch 
synergistischen Effekten, entsprechen, also 
einer Zunahme der Toxizität. Aufgrund der 
bereits heute bekannten einzelsubstanzab-
hängigen Toxizität und den hohen Konzen-
trations- bzw. Belastungsniveaus bei Eisen-
bahn-Tunnelbaustellen, stellen diese Art 
von Stäuben ein nicht zu unterschätzen-
des Gesundheitsrisiko im Baubereich dar. 
Entsprechend der bekannten Einzelsub-
stanz – Toxizität (z. B. von Quarzpartikeln, 
Schwermetallen oder PAK), reicht das Wir-
kungsspektrum von geringen Reizwirkun-
gen im Respirationstrakt bis hin zur irrever-
siblen Schädigungen der Lunge (Fibrosen 
oder Krebs). Parallel dazu besteht noch die 
bislang wenig betrachtete Problematik der 
Partikel- und Schadstoffausbreitung in die 

Umwelt (Gewässer und Boden) sowie die 
mögliche Beeinträchtigung der angrenzen-
den Wohnbebauung bzw. der Anwohner. 

Zur weiteren Charakterisierung dieser 
Problematik, als auch zur Entwicklung von 
angepassten sowie neuen Lösungs- und 
Reduktionsstrategien, werden vom Deut-
schen Zentrum für Schienenverkehrsfor-
schung (DZSF) beim Eisenbahn-Bundes-
amt (EBA) Forschungsvorhaben initiiert 
(z. B. Emissionen und Immissionen aus 
dem Schienenverkehr – Luftschadstoff-
Monitoring und Ausbreitungsberechnung; 
Brill, 2019) um einen Beitrag zum sicheren 
Umgang mit Gefahrstoffen im Eisenbahn-
bereich zu leisten.

3. Rechtliche Einordnung

Wie bereits dargelegt tangiert die Proble-
matik der Staubbelastungen durch Tunnel-
baustellen sowohl den Bereich des Arbeits-
schutzes als auch des Umweltschutzes (à 
Immissionsschutz), so dass eine genauere 
Betrachtung auch der rechtlichen Rege-
lungsbereiche geboten erscheint. 

3.1. Arbeitsschutz

Das Arbeitsschutzrecht dient dazu, Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten bei 
der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zu sichern und zu verbessern 
(§ 1 Abs.  1 ArbSchG). Zentrales Element 
ist dabei die Gefährdungsbeurteilung. Der 
Arbeitgeber hat die für die Beschäftigten 
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdun-
gen zunächst zu beurteilen und anschlie-
ßend zu ermitteln, welche Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes erforderlich sind (§ 5 
Abs. 1 ArbSchG). Da bereits inerter Staub, 
also Staub ohne Stoffe, von denen ge-
sundheitsschädliche Wirkungen bekannt 
sind, allein aufgrund der Partikelgröße 
eine Gesundheitsgefahr darstellen kann, 
wurde vom Ausschuss für Gefahrstoffe 
in der TRGS 900 für die alveolengängige 
Staubfraktion (A-Staub) ein Arbeitsplatz-
grenzwert von 1,25  mg/m3 und für die 
einatembare Staubfraktion (E-Staub) ein 
Arbeitsplatzgrenzwert von 10 mg/m3 fest-
gelegt. Unabhängig von der spezifischen 
Gefährlichkeit der enthaltenen Stoffe han-
delt es sich allein durch die Zuweisung ei-
nes Arbeitsplatzgrenzwertes bei einatem-
baren Stäuben um Gefahrstoffe im Sinne 
der Gefahrstoffverordnung (siehe Begriffs-
definition in § 2 Abs. 1 Nr. 5 GefStoffV). Dies 
hat zur Folge, dass der Arbeitgeber über 
die allgemeinen Regelungen des ArbSchG 

2: Klassifizierung (Umweltschutz) und Wirkort von partikulären Schadstoffen [Dott und Michael, 2010]
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hinaus für Tätigkeiten mit einer Exposition 
gegenüber einatembaren Stäuben bei der 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
und der Festlegungen der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen die konkretisieren-
den bzw. verschärfenden Regelungen der 
GefStoffV zu beachten hat. So darf er eine 
Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufneh-
men lassen, nachdem die erforderliche 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
und die notwendigen Schutzmaßnahmen 
ergriffen worden sind. Andernfalls riskiert 
er die Einstellung der Arbeiten, im Falle 
der Tunnelbaustellen also den Baustel-
lenfortschritt. Darüber hinaus sind durch 
den Arbeitgeber die Schutzmaßnahmen 
so festzulegen, dass mindestens die allge-
meinen Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und 
E-Staub eingehalten sind (Anhang I Nr. 2.3 
Abs.  2 GefStoffV). Den Arbeitgeber trifft 
auch die Pflicht, die Wirksamkeit der ge-
troffenen Maßnahmen regelmäßig zu 
überprüfen. 

Sofern die an einem Arbeitsplatz auftre-
tenden Staubfraktionen auch Stoffe bzw. 
Bestandteile enthalten, für die stoffspezi-
fische Beurteilungsmaßstäbe festgelegt 
sind, sind diese zu berücksichtigen [Guld-
ner, 2017]. Da Tunnelbaustellen in der Re-
gel mit Schotterbewegungen verbunden 
sind, bei denen quarzhaltige Stäube frei-
gesetzt werden, ist zusätzlich der seit 2016 
für Quarz-A-Staub geltende Beurteilungs-
maßstab von 0,05 mg/m3 zu beachten, der 
neben den allgemeinen Arbeitsplatzgrenz-
werten anzuwenden ist. 

Wesentliche Vorgaben zur Umsetzung 
macht dabei die im April 2020 vollständig 
überarbeitete TRGS  559 „Quarzhaltiger 
Staub“. Ausdrücklich ist darauf hinzu-
weisen, dass der Beurteilungsmaßstab 
gerade nicht als fester Grenzwert zu ver-
stehen ist. Auch bei Unterschreitung des 
Beurteilungsmaßstabes kann nach dem 
derzeitigen Stand der Wissenschaft ein 
Krebsrisiko nicht ausgeschlossen werden, 
so dass auch in diesem Fall die Expositi-
on weiter zu minimieren ist (TRGS 559, 
Nr. 2.3). Dem Minimierungsgebot im Sinne 
des § 7 Abs. 4 S. 2 GefStoffV kommt daher 
besondere Bedeutung zu. Staub emittie-
rende Anlagen, Maschinen und Geräte 
müssen mit einer wirksamen Absaugung 
versehen sein, soweit dies nach dem 
Stand der Technik möglich ist und sofern 
die Staubfreisetzung nicht bereits durch 
andere Maßnahmen wirksam verhindert 
wird. Dies folgt bereits aus Anhang I Nr. 2.3 
Abs. 3 GefStoffV und wird durch die TRGS 
weiter ausgefüllt. 

Wird der Beurteilungsmaßstab nicht 
eingehalten, ist eine Fortsetzung der Tä-
tigkeit grundsätzlich unzulässig. Sofern 
jedoch – wie etwa im Falle von Bettungs-
reinigungsmaschinen – aktuell keine tech-
nischen Lösungen zur Absaugung auf dem 
Markt vorhanden sind und auch durch die 
sonst möglichen branchenspezifischen Be-
triebs- und Verfahrensweisen (vorherige 
Bewässerung des Gleisschotters, Bewette-
rung des Tunnels) der Beurteilungsmaß-
stab nicht unterschritten werden kann, darf 
die Tätigkeit nur befristet in Verbindung 
mit einem Schutzmaßnahmenkonzept 
unter Bereitstellung und Verwendung von 
geeignetem Atemschutz fortgesetzt wer-
den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Verwendung von belastender persönlicher 
Schutzausrüstung keine Dauermaßnahme 
sein darf (§ 7 Abs.  5 S.  2 GefStoffV). Hin-
tergrund ist, dass die zur Erzielung einer 
ausreichenden Filterleistung zu verwen-
denden Atemmasken mit einem erheb-
lichen Atemwiderstand verbunden sind 
und gerade bei körperlicher Arbeit zu einer 
deutlichen Belastung führen. Im Schutz-
maßnahmenkonzept muss der Arbeitgeber 
in einem Maßnahmenplan unter Angabe 
konkreter Einzelheiten beschreiben, durch 
welche Maßnahmen bzw. Maßnahmen-
kombinationen die Unterschreitung des 
Beurteilungsmaßstabes innerhalb von drei 
Jahren erreicht werden soll.  

3.2. Umweltschutz

Baustellen sind als nicht genehmigungsbe-
dürftige immissionsschutzrechtliche Anla-
gen zu qualifizieren [Jarass, 2017]. Dies gilt 
auch, wenn es sich bei den verwendeten 
Baumaschinen um Schienenfahrzeuge 
handelt, da sich der in den §§ 38 ff BIm-
SchG geregelte verkehrsbezogene Immis-

sionsschutz nur auf „durch die Teilnahme 
am Verkehr verursachte Emissionen“ be-
zieht. Als nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen sind Baustellen so zu betreiben, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen ver-
hindert werden, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind (§ 22 Abs.  1 Nr.  1 
BImSchG). Nach dem Stand der Technik 
unvermeidbare Umwelteinwirkungen sind 
auf ein Mindestmaß zu beschränken (§ 22 
Abs.  1 Nr.  2 BImSchG). Zu den schädlichen 
Umwelteinwirkungen zählen insbesondere 
auch Luftverunreinigungen durch Staub (§ 3 
Abs. 4 BImSchG). Nach den Anwendungsre-
geln der TA Luft ist diese auf nicht genehmi-
gungsbedürftige immissionsschutzrechtli-
che Anlagen nicht unmittelbar anwendbar 
(Nr. 1 Abs. 5 TA Luft). Vielmehr sollen die in 
Nr. 4 der TA Luft festgelegten Grundsätze 
nur – und auch nur mit Einschränkungen – 
angewandt werden, soweit im Hinblick auf 
die Pflichten des Betreibers zu beurteilen ist, 
ob schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen vorliegen. Ziffer 4.2.1 
TA Luft sieht für Schwebstaub PM10 einen 
Immissionswert von 40 µg/m3 bei einem 
Mittelungszeitraum von einem Jahr bzw. 
von 50 µg/m3 bei einem Mittelungszeitraum 
von 24 Stunden vor, wobei eine Überschrei-
tung von 35 Tagen zulässig ist. 

3.3. Verhältnis der Normen 

Die Vorschriften des Arbeitsschutzrechts 
und des Immissionsschutzrechts stehen 
grundsätzlich nebeneinander und sind un-
abhängig voneinander anzuwenden, da 
der Fokus der beiden Rechtsgebiete – wenn 
auch mit Überschneidungen – auf verschie-
denen Schutzgütern liegt. Im Kern ist das 
Ziel jedoch deckungsgleich, indem Belas-
tungen primär vermieden und andernfalls 
bestmöglich minimiert werden sollen. Der 
aus Behördensicht bedeutendste Unter-
schied liegt im Adressat der normierten 
Pflichten. Während sich das BImSchG an 
den Anlagenbetreiber (bei Bahnbaustellen 
das Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
als Bauherr) richtet, treffen die Pflichten 
des ArbSchG den Arbeitgeber (also den 
beauftragten Bauunternehmer). Lediglich 
in Bezug auf behördliche Anordnungen 
setzt § 24 S.  2 BImSchG beide Regelungs-
kreise ins Verhältnis zueinander: Kann das 
Ziel einer immissionsschutzrechtlichen An-
ordnung auch durch eine Maßnahme zum 
Zwecke des Arbeitsschutzes erreicht wer-
den, hat diese als quellnähere Maßnahme 
Vorrang. An den grundsätzlichen Pflichten 
ändert dies jedoch nichts. Eisenbahnin-

Die Charakterisierung der bei 
Baumaßnahmen entstehenden 

mineralischen Arbeitsstäube 
und die Einordnung möglicher 
gesundheitlicher als auch um-

weltspezifischer Auswirkungen 
gewinnt immer mehr  

an Bedeutung.
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Summary

Health assessment of hazardous substances from 
rail transport – effects, technical measures and 
legal classification using the example of tunnel 
construction sites

Humans as part of their work and environment are 
every day exposed to a number of different pollut-
ants that directly or indirectly affect their health. 
Pollutants that are spread and absorbed via air 
also play an important role in occupational safety 
and environmental protection in rail transport. 
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reich der Tunnelbaustellen mit seinen zum 
Teil staub- und schadstoffintensiven Tätig-
keiten bildet ein nicht zu unterschätzendes 
arbeitsschutz- aber auch umweltschutz-
rechtliches Risiko. Abhilfe schaffen hierbei 

nur komplexe, situationsangepasste Bau-
stellenmanagementkonzepte, welche die 
aktuellen Anforderungen des Arbeits- und 
Umweltschutzes konsequent berücksichti-
gen und umsetzen.� 
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